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Lucia Sommerer®

«

»Alles ist Wechselwirkung
Alexander von Humboldt, 1804!

»Dass auf Strafe als die schwerste und eindriicklichste Sanktion,

die unser Recht kennt, ausgerechnet dort verzichtet werden sollte,
wo Lebensinteressen nicht nur einzelner, sondern der Menschheit als
ganzer auf dem Spiel stehen, das halte ich, bei allem Verstindnis fiir
dogmatische und rechtsstaatliche Bedenken, fiir unannehmbar.
Gunter Stratenwerth, 19932

I Einleitung®

Die Themensetzung dieses Beitrags mag zundchst verwundern, da sich
scheinbar nur wenige unmittelbare Bezugspunkte des Strafrechts zur Nach-
haltigkeit ergeben. Wie der Beitrag jedoch zeigen mdchte, kann der Blick
auf die Wirtschaftswelt durch die Linse der Nachhaltigkeit eine wertvolle
Erginzung im Denkwortschatz der Kriminalwissenschaften darstellen.
Umweltkatastrophen, Weltwirtschaftskrisen und Radikalisierung sozial
»abgehédngter” Menschen fordern mit ihren komplexen Wechselwirkungen
die Gesellschaft und das Recht zum Handeln auf. Natiirliche Ressourcen

* Jun.-Prof. Dr. Lucia Sommerer, LL.M. (Yale) ist Juniorprofessorin fiir Kriminologie,
Criminal Compliance, Risk Management und Strafrecht an der Martin-Luther-Univer-
sitat Halle-Wittenberg sowie Affiliate Fellow des Information Society Project der Yale
Law School (USA).

1 Humboldt, Amerikanische Reisetagebiicher, Bd. IX, 1803-1804, S. 27r, 2-27v (1.-5. Aug.
1804, Tal von Mexiko); zitiert bereits bei Mittwoch, KOSMOS Lecture v. 29.8.2019,
abrufbar unter https://youtu.be/5RP_BT7qrQI (Stand 10/23).

2 Stratenwerth, ZStW 105 (1993), 679, 688; zitiert bereits bei Pieth, ZStW 129 (2017),
1053, 1058.

3 Eine Langform dieses Beitrags ist bereits erschienen in Sommerer, ReWi 2021/2, 119.
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und die Aufnahmekapazitit des Erdsystems fiir Schadstoffe sind begrenzt.
Wirtschaftliches Agieren, besonders jenes transnationaler Unternehmen,
ist dabei mit diesen Herausforderungen unweigerlich rhizomartig verfloch-
ten.* Wie insbesondere Unternehmen heute ihr 6konomisches, ékologi-
sches und soziales Handeln ausrichten, hat gravierenden (teilweise irrever-
siblen) Einfluss auf die Lebens- und Geschiftsgrundlagen heutiger wie
kiinftiger Gesellschaften. Man wird sich kaum der Tatsache verschlieflen
kénnen, dass ein allein am ungeziigelten, kurzsichtigen Profit orientiertes
6konomisches Handeln (unter Mitwirkung eines dies duldenden bzw. for-
dernden Rechtssystems) sich letztendlich der eigenen Geschiftsgrundlage
zu berauben droht.

Vor diesem Hintergrund ist die Frage nach den wirtschaftsstrafrecht-
lichen Rahmenbedingungen einer nachhaltigen Gesellschaft zu stellen.
Nachhaltigkeit im hier verstandenen Sinne beschreibt dabei: Ressourcen
bzw. Systemerhalt trotz Nutzung, d.h. das Ziel einer wirtschaftlichen
Entwicklung, die den Bediirfnissen der Gegenwart dient, wéhrend sie
gleichzeitig die Lebenserhaltungssysteme der Erde, von denen das Wohler-
gehen dieser und kiinftiger Generationen abhéngt, sichert.> Dem Begriff
der Nachhaltigkeit ist damit eine bereits im Eingangszitat v. Humboldts
angeklungene ganzheitliche, systemische Sichtweise inhérent.® Denn das
Zusammendenken von Natur und Mensch ,,im Horizont einer Okologie,
die sich mit Gesellschafts- und Wirtschaftsstrukturen vernetzt®’ stellt einen
Kreuzungspunkt des humboldtschen Denkens dar.® Mit seinem Fokus auf
~Wechselwirkungen® liefert v. Humboldt Impulse, unter anderem fiir die
rechtlichen Rahmenbedingungen eines 21. Jahrhunderts im Zeichen des
Zusammendenkens und Zusammenlebens,” gerade auch fiir den Bereich
der Wirtschaftsdelikte. Ein Blick auf Wechselwirkungen macht auch klar:

4 Vgl. zum Begriff des Rhizoms im Recht Hoffler/Sommerer, in: Hoffler (Hrsg.), Criminal
Law Discourse in the Interconnected Society, 2020, S. 11 ff.

5 Griggs et al., Nature 495 (2013), 305, 306.

6 Zu v. Humboldt als geistigem Griinder der Nachhaltigkeitsforschung vgl. Klein, in:
Humboldt-Gesellschaft (Hrsg.), Achtsamer Umgang mit Ressourcen und miteinander
— gestern und heute, 2016, S. 115 ff.; s. auch Grober, Die Entdeckung der Nachhaltigkeit:
Kulturgeschichte eines Begriffs, 2013, S.127 ff. Zu v. Humboldt als erstem ,Denker der
Globalitat“ s. Ette, Alexander von Humboldt und die Globalisierung: das Mobile des
Wissen, 2019, S. 13.

7 Ette, in: ders. (Hrsg.), Alexander von Humboldt - Handbuch, 2018, S. 2, 7.

Ebd.; s. auch Ette, TransArea: eine literarische Globalisierungsgeschichte, 2012, S. 140 ff.

9 Ette, in ders. (Hrsg.), Humboldt Handbuch (Fn 7), S. 2, 7.

[e]
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Wirtschaftsstrafrechtliche Rahmenbedingungen einer nachhaltigen Gesellschaft?

eine nachhaltige Gesellschaft verlangt nicht zuletzt nach einem sie stiitzen-
den Wirtschafts(straf )recht.

Ziel des Beitrags ist es, das Vokabular der Nachhaltigkeit und die damit
verbundenen Fragestellungen in den Kriminalwissenschaften zur Diskussi-
on zu stellen und auszuarbeiten, sowie Richtungen zukiinftiger Forschung
zu identifizieren. Der Aufsatz interpretiert Nachhaltigkeit dabei nicht als
rechtsdogmatische Kategorie, vielmehr geht es um die Fruchtbarmachung
des Konzepts zur Rechtsbeschreibung, Rechtskritik und Rechtsfortentwick-
lung.

Nach einer terminologischen Schérfung (IL), soll zunéchst ein Blick
auf wirtschaftskriminelle Themenkomplexe mit Nachhaltigkeitsbezug im
bestehenden Recht erfolgen (III.), bevor auf das Potential der Nachhaltig-
keitsperspektive fiir die Entwicklung des Wirtschaftsstrafrechts und der
Kriminalwissenschaften eingegangen wird (IV.).

IL. Begriffsschirfung und Grundlegung zum Nachhaltigkeitsverstindnis
1. Terminologische Herkunft

Um den Begrift der Nachhaltigkeit fiir das Recht operabel zu machen,
bedarf es zunéchst einer Begriffsscharfung. Nachhaltigkeit (engl. ,sustain-
ablility von ,sustain®, wortlich: am Leben erhalten) erscheint als Hand-
lungsprinzip schriftlich fixiert erstmals 1713.1 Der kurfiirstlich-sachsische
Kammer- und Bergrat Hans Carl von Carlowitz formulierte es damals in
Bezug auf die Forstwirtschaft; der Begriff beschrieb ein Vorgehen zum
Erhalt des Waldes und seines wirtschaftlich zentralen Rohstoffes Holz: Es
solle stets nur soviel Holz geschlagen werden wie permanent nachwichst.!!
Bereits damit vollzieht sich eine Fokusverschiebung: gefragt wird nicht
nach dem Einzelnen und den Interessen lediglich der Gegenwart, sondern
den Interessen am langfristigen Erhalt eines bestimmten Guts bzw. Sys-
tems!? — hier dem Fortbestand des Waldes -, das von einer politischen

10 Carlowitz, Sylvicultura oeconomica oder hauswirtschaftliche Nachricht und naturge-
masse Anweisung zur wilden Baum-Zucht, Freiberg 1713 [Reprint 2000], 105-106; s.
auch Schulze, Wald mit Zukunft: nachhaltige Forstwirtschaft in Deutschland, 2006,
68.

11 Ebd.

12 Die Arbeit verwendet einen heuristischen Systembegriff und versteht darunter Pha-
nomene, die in der Soziologie typischerweise als System gedeutet werden, etwa Natur,
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Einheit mit Blick auf zukiinftig profitables Wirtschaften fiir schiitzenswert
befunden wurde. Seit der zweiten Halfte des 20. Jahrhunderts wurde der
Begriff der Nachhaltigkeit im internationalen politischen und wissenschaft-
lichen Diskurs zunéchst auf den Umgang mit allen natiirlichen Ressourcen
ausgeweitet und sodann um eine mit dieser 6kologischen Dimension ver-
schriankte 6konomische!® und soziale Dimension!* erganzt.!> Nicht nur mit
Blick auf den Erhalt 6kologischer Systeme sind demnach bereits heute
zukiinftige Generationen zu beriicksichtigen, sondern auch mit Blick auf
(finanz-)wirtschaftliche Aspekte (zB Begrenzung der Staatsverschuldung)!®
und soziale Bediirfnisse (zB Gesundheit, Rente, Bildung). Ist der Begriff
der Nachhaltigkeit auch in der Vergangenheit zu einem emotionsgeladenen
Fahnenwort der Umweltbewegung geworden und dominiert auch in der
heutigen 6ffentlichen Debatte hiufig die 6kologische Dimension der Nach-
haltigkeit, so ist es doch fiir das vorliegende Vorhaben wichtig, sich den
genannten Okologischen, sozialen und 6konomischen Dreiklang der Nach-
haltigkeit'” zu vergegenwirtigen.

Wirtschaft, Wissenschaft, Recht und deren Subsysteme, vgl. Miiller, Allgemeine Sys-
temtheorie, 1996, 18 ff. Mag auch im Einzelnen umstritten sein, wie die Grenzen der
jeweiligen Systeme zu ziehen sind, muss dies nicht davon abhalten, die Vorteile des
Systembegriffs in Anspruch zu nehmen.

13 S. etwa UN Sustainable Development Goal Nr. 8 (economic growth), www.un.org/s
ustainabledevelopment/economic-growth (Stand 10/23); Nachhaltigkeitsindikator
8 in Bundesregierung, Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie — Weiterentwicklung 2021 -
Dialogfassung, 2020, 59 f.

14 S.u.a. UN Sustainable Development Goal Nr.1 (no poverty), 2 (zero hunger), 3
(good health and well being) www.un.org/sustainabledevelopment/poverty/ (Stand 1
0/23); Nachhaltigkeitsindikatoren 1, 2, 3, in Bundesregierung, Nachhaltigkeitsstrategie
Dialogfassung (Fn 13), 57 f.

15 Vgl. Hauff (Hrsg.), Unsere gemeinsame Zukunft [Brundtland-Bericht der Weltkom-
mission fiir Umwelt und Entwicklung], 1987, S.46 (,Nachhaltige Entwicklung ist
eine Entwicklung, die den Bediirfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne
die Moglichkeiten kiinftiger Generationen zu gefdhrden, ihre eigenen Bediirfnisse zu
befriedigen.).

16 Verankerbar etwa in Art.109 Abs.3 GG (Schuldenbremse); Art.115 GG, so Bun-
desregierung, Nachhaltigkeitsstrategie Dialogfassung (Fn13), S.174; kritischer Wie-
land, Verfassungsrang fiir Nachhaltigkeit. Rechtsgutachten erstellt im Auftrag der
Geschiftsstelle des Rates fiir Nachhaltige Entwicklung, 2016, S.23ff, 30 (,Ein ver-
fassungsrechtlicher Bezug gerade auf das Nachhaltigkeitsprinzip in seiner finanzwirt-
schaftlichen Bedeutung ist bislang im Text des Grundgesetzes nicht vorhanden.).

17 Auch bezeichnet als ,Iriple Bottom Line“ oder ,Planet, People, Profit’, J. Elkington,
Cannibals with forks: the triple bottom line of 21Ist century business, 1999, 69 ff;
s. auch Bundesregierung, Nachhaltigkeitsstrategie Dialogfassung (Fn 13), 39; Wissen-
schaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, Nachhaltigkeit, Der aktuelle Begriff
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Wirtschaftsstrafrechtliche Rahmenbedingungen einer nachhaltigen Gesellschaft?

Die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung!® - eine poli-
tische Absichtserkldarung u. a. zur Umsetzung der 2016 in Kraft getretenen
17 Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen!® - konturiert
Nachhaltigkeit dabei etwa wie folgt:?* ,[Es] sind bei allen Entscheidun-
gen wirtschaftliche Leistungsfahigkeit, der Schutz der natiirlichen Lebens-
grundlagen sowie soziale Gerechtigkeit und gleichberechtigte Teilhabe
unter Beriicksichtigung systemischer Wechselwirkungen sowie technologi-
scher und gesellschaftlicher Innovationen so zusammenzudenken, dass
Entwicklungen fiir heutige und kiinftige Generationen auch in globaler
Betrachtung 6kologisch und sozial tragfahig sind.”

2. Bedeutungsgehalt

a. Zeithorizont und geographischer Horizont

Mit Nachhaltigkeit gehen damit ein generationeniibergreifender Zeithori-
zont sowie ein — angesichts globaler Interdependenzen der Wirtschaftswelt
— grenziiberschreitender geographischer Horizont einher. Individual- und
Kollektivinteressen stehen sich im Sinne so verstandener Nachhaltigkeitser-
wiagungen keineswegs als strikte Gegensitze gegeniiber. Betont wird gera-
de auch das Interesse des Einzelnen an einem kollektiven Systemerhalt.

06/2004, abrufbar unter https://perma.cc/6K2S-NFBQ (Stand 10/23); Enquete Kom-
mission ,Schutz des Menschen und der Umwelt’, Abschlussbericht, BT-Drs. 13/11200,
1998, 218, s. auch 224f.; kritisch mit Blick auf eine mogliche Vernachlassigung der
Generationen- und Globalperspektive in diesem ,Dreisdulen-Modell“ Ekardt, ZfU
2009, 223, 233 1.

18 Bundesregierung, Nachhaltigkeitsstrategie Dialogfassung (Fn13); s. zudem die Auf-
nahme von Nachhaltigkeitszielen in Parteiprogramme: SPD, Das Zukunftspro-
gramm, 2021, 61; SPD, Hamburger Programm. Das Grundsatzprogramm der SPD,
2007, 17 f.; CDU/CSU, Regierungsprogramm 2017 - 2021, 2017, 69; Biindnis 90/Die
Griinen, Bundestagswahlprogramm 2017, 2017, 44, 65; Die Linken, Wahlprogramm-
entwurf, 2021, 113f; FDP, Das Programm der Freien Demokraten zur Bundestags-
wahl 2017, 2017, 112.

19 Rio+20 Ergebnisdokument "The future we want" (A/RES/66/288); s. jedoch kritisch
zur Tauglichkeit der SDGs jedenfalls zum &kologischen Systemerhalt Y. Zeng et al,
Nature Sustainability 3 (2020), 795 (“SDGs will likely serve as a smokescreen for
further environmental destruction throughout the decade?).

20 Bundesregierung, Nachhaltigkeitsstrategie Dialogfassung (Fn 13), 52f.
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Nachhaltigkeit lasst sich zudem nicht gegen die Funktionserfordernisse der
modernen Wirtschaft zur Geltung bringen, sondern nur in und durch sie.?!

b. Wahrung von Selbsterhaltungsgrenzen

Ebenfalls zu vergegenwirtigen ist, dass jedenfalls der Kerngedanke der
Nachhaltigkeit sich relativ niichtern mathematisch quantifizieren lésst: es
geht darum, einem System - einem Wald, dem Klima, den Finanzmarkten
- nur so viele ,Stérungen® zuzufiigen wie fiir einen fortlaufenden Selbster-
halt des Systems vertraglich. Fiir einen Wald ldsst sich die Schwelle des
Selbsterhalts relativ einfach berechnen. Beziiglich anderer 6kologischer Sys-
teme, etwa des Klimas, sind komplexere Kalkulationen notig, doch auch
hier gibt es Bestrebungen, Schwellenwerte des Selbsterhalts zu benennen.??
Eine Quantifizierung der Selbsterhaltungsgrenzen fiir verschiedene erdpla-
netare Systeme, von Trinkwasser {iber das Klima bis Biodiversitit, findet
sich bspw. im erstmals 2009 veroffentlichten, vielbeachteten?® Planetary
Boundaries Model?* von Rockstrom et al. (spater auch Earth3 Model).?
Diese Belastbarkeitsgrenzen sollen einen ,,sicheren Handlungskorridor® de-
finieren, innerhalb dessen die Wahrscheinlichkeit des Verlusts der Selbster-
haltungsfihigkeit erdplanetarer Systeme gering ist.2® So benennt das Modell

21 Abwandlung von Homann, Vorteile und Anreize: Zur Grundlegung einer Ethik der
Zukunft, 2002, 184 (,Die Moral lasst sich nicht gegen die Funktionserfordernisse der
modernen Wirtschaft zur Geltung bringen, sondern nur in und durch sie.).

22 Fiir das Klima Temperaturerhdhung von max. 2 °C bzw. idealerweise 1,5 °C gegen-
iiber vorindustriellen Werten, international vereinbart 2015 in Art.2 des Uberein-
kommens von Paris, https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreem
ent.pdf (Stand 10/23); zur wissenschaftlichen Grundlage s. IPCC, Special Report
on Global Warming of 1.5 °C (SR15), 2018, 175 ff., abrufbar unter www.ipcc.ch/sr15/
(Stand 10/23).

23 S. etwa Aufgreifen der planetaren Grenzen in Raworth’s ,Donut Economy, Raworth,
Oxfam Policy and Practice: Climate Change and Resilience 2012, 1.

24 Rockstrom et al., Nature 461 (2009a), 472; Rockstrom et al., Ecology and Society
14 (2009b), 32; s. auch Leach/Raworth/Rockstrom, Between social and planetary
boundaries: Navigating pathways in the safe and just space for humanity, 2013; Griggs
et al., Sustainable Development Goals (Fn 5), 305; aktualisiert zuletzt bei W. Steffen et
al., Science 2015, 1259855-1.

25 Randers et al., Transformation is feasible: How to achieve the sustainable develop-
ment goals within planetary boundaries, 2018; Randers et al., Global Sustainability 2
(2019), €24.

26 Steffen et al., (Fn 24), 1259855-1; Bundesregierung, Nachhaltigkeitsstrategie Dialogfas-
sung (Fn 13), 39.
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etwa, dass der Verbrauch von 4000 Kubikmetern Siiflwasser pro Jahr die
Grenze fiir den Erhalt des Trinkwassers auf der Erde ist,”” und dass ein
jahrlicher Abfluss von 11 Mio. Tonnen Phosphor in die Meere die Grenze
fir den Erhalt des ozeanischen Sauerstoffzyklus darstellt.?® Der Vorteil
dieser mathematischen Definition von 6kologischen Selbsterhaltungsgren-
zen liegt darin, dass die in der Nachhaltigkeitsperspektive zum Ausdruck
kommenden Schutzinteressen und Gefiahrdungslagen bezifferbar werden.?

Auch fiir den Erhalt der Stabilitét sozialer Systeme wie des Finanzsystems
sind bereits in der Vergangenheit verschiedene Grenzwerte errechnet wor-
den, bspw. fiir das Eigenkapital von Banken.?® Mogen diese Grenzen auf
Grund zahlreicher im Vorfeld der Berechnung zu treffenden Vorannahmen
nicht denselben Grad der Objektivierbarkeit erreichen wie jene 6kologi-
scher Systeme und ist die genaue Verortung der Grenzwerte fiir Finanzsta-
bilitdt auch - variierend etwa nach politischer Ausrichtung, Weltanschau-
ung, kulturellem Hintergrund o.A. - strittig, so besteht doch Einigkeit, dass
Grenzen fiir den Selbsterhalt auch eines Finanzsystems existieren.

c. Zwischenfazit

Als drei Kernmerkmale eines Nachhaltigkeitsdenkens konnen an dieser
Stelle festgehalten werden:

- Ein langfristig zukunftsgerichteter, generationeniibergreifender Zeithori-
zont. Daraus ergibt sich fiir den Zeitpunkt einer Intervention: MafSnah-
men zum Systemerhalt miissen vorsorgend schon ansetzen bevor der
Selbsterhalt ernstlich gestort ist, da bei Abwarten des Zusammenbruchs
des Systems ein unwiederbringlicher Verlust droht. Fiir den Kreis schiit-

27 Randers et al., (Fn 25.2), e24 (8); wihrend Steffen et al., (Fn 24), 1259855-1 (5) davon
ausgehen, dass der weltweite Wasserverbrauch 2015 noch unter dieser Schwelle lag,
gehen Jaramillo/G. Destouni, Science 2015, 1217 davon aus, dass diese Schwelle bereits
uberschritten wurde.

28 Rockstrom et al., (Fn24.1), 472, 473; Steffen et al., (Fn 24.5), 1259855-1 (4); beachte
jedoch auch den Aufruf unterschiedliche Schwellenwerte fiir unterschiedliche Regio-
nen der Welt bei Swain/Ranganathan, World Development 138 (2021), 105136.

29 Zu den Herausforderungen der Quantifizierung der Sustainable Development Goals
der Vereinten Nationen jedoch G. Lafortune et al., Sustainability 12 (2020), 7675:1.

30 S. Basler Ausschuss fiir Bankenaufsicht, Basel III: Ein globaler Regulierungsrahmen
fiir widerstandsfahigere Banken und Bankensysteme, 2011, abrufbar unter https://per
ma.cc/T69M-GP23 (Stand 10/23); Deutsche Bundesbank, Basel I11: Leitfaden zu den
neuen Eigenkapital- und Liquiditétsregeln fiir Banken, 2011, abrufbar unter https://p
erma.cc/APW7-3WXL (Stand 10/23); Richtlinie 2013/36/EU (Eigenkapitalrichtlinie).
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zenswerter Interessen ergibt sich: Als schiitzenswert gelten nicht nur die
Wirtschafts- und Lebensgrundlagen der Gegenwart, sondern auch jene
zukiinftiger Gesellschaften.

- Ein iiber nationale Landergrenzen hinausreichender geographischer Ho-
rizont im Bewusstsein, dass Risiken fiir den Erhalt eines Systems nicht
vor Landergrenzen Halt machen. Dabei ergibt sich fiir den Kreis im
Blick zu behaltender Interessen und Risikoquellen eine besondere Offen-
heit fiir Auslandsbeziige.

- Ein Fokus auf Gesamtbetrachtung und Wechselwirkungen, d. h. auf sys-
temische Zusammenhinge, statt auf lineare, monokausale Wenn-Dann
Beziehungen. Dies gilt sowohl mit Blick auf komplexe, kumulative Scha-
densverursachung, als auch fiir die Verbindung zwischen Individual-
und Kollektivinteressen. Fiir das Ansetzen einer Intervention bedeutet
dies, dass auch Handlungen, die zwar noch nicht fiir sich alleine, jedoch
bei gehduftem Auftreten in Wechselwirkung mit anderen Handlungen
gefahrlich oder schidlich wéren, in den Fokus treten. Fiir den schiitzens-
werten Kreis an Interessen ergibt sich dabei eine besondere Berticksichti-
gung von aggregierten Einzelinteressen.

III. Nachhaltigkeit und Wirtschaftskriminalitit: status quo

Nach diesen Voriiberlegungen zu Begriff und Grundlagen sollen bereits
heute existierende Bezugspunkte der Nachhaltigkeit zur Wirtschaftskrimi-
nalitat® aufgezeigt werden.

1. ,Nachhaltigkeitsstrafrecht” im bestehenden Recht

Die Kriminalwissenschaften und das Strafrecht sind bis heute weitgehend
ohne die ausdriickliche Thematisierung der Nachhaltigkeit ausgekommen.

31 Als Wirtschaftskriminalitat wird hier (hinausgehend tiber den enumerativen Katalog
des § 74c GVG - Zustindigkeit der Wirtschaftsstrafkammer) begriffen: ,berufliche
Kriminalitat® (Occupational Crime), welche von Mitarbeitern eines Unternehmens,
in betrieblich-funktionalem Zusammenhang im Eigeninteresse begangen wird, so-
wie ,Unternehmens- oder Verbandskriminalitat® (Corporate Crime), welche von
Mitarbeitern eines Unternehmens im Interesse des selbigen begangen wird; s. Cli-
nard/Quinney, Criminal Behavior Systems: A Typology, 1967, 188; A. J. Trevifio,
Clinard and Quinney's Criminal Behavior Systems: A Revised Edition, 4. Aufl., 2019,
112fF, 1401f; Punch, Dirty business: Exploring corporate misconduct, Thousand
Oaks 1996, 56 ff., 83 ff.
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Tatsachlich spielen Einzelaspekte dessen, was wir heute als Nachhaltigkeit
verstehen, ohne als solche benannt zu werden, an verschiedenen Stellen im
Wirtschaftsstrafrecht bereits eine Rolle. Die Einfithrung der Begrifflichkeit
der Nachhaltigkeit in die Kriminalwissenschaften geht nicht automatisch
mit inhaltlichen Neuerungen einher, vermag jedoch dabei zu helfen, beste-
hende strafrechtliche Strukturen und kriminalpolitische Tendenzen prézise
zu erfassen. Verdeutlicht werden soll die Existenz eines solchen ,Nachhal-
tigkeitsstrafrechts®, d. h. wirtschaftsstrafrechtlicher Tatbestinde, denen mit
Blick auf das zu schiitzende Rechtsgut der Selbsterhalt eines (6kologischen,
okonomischen oder sozialen) Systems im kollektiven Interesse gegenwarti-
ger oder zukiinftiger Generationen zu Grunde liegt, an den Beispielen der
Gewdsserverunreinigung (a.) und Korruption (b.). Beide Deliktsbereiche
kénnen als die Adressierung der Stérungen eines sich selbsterhaltenden
Systems gedeutet werden.

a. Okologische Nachhaltigkeitsdimensionen im bestehenden Recht:
Gewisserverunreinigung

i. Hintergrund

Verbindungen zur Nachhaltigkeit zeigen sich zunéchst im Bereich umwelt-
bezogener Wirtschaftskriminalitdt, den sog. Green Collar Crimes.>? Dazu
sind nicht nur aus einem Unternehmen heraus begangene Delikte der
Umweltkriminalitt (u. a. §§ 324 ff. StGB) zu zdhlen, sondern auch sonstige
Wirtschaftskriminalitdt, die ihre Profite unmittelbar bzw. mittelbar aus der
Zerstérung der Umwelt zieht: zB die betriigerische Umetikettierung unter
Umweltzerstorung gewonnener Ressourcen (zB Tropenholz oder Edelme-
talle) als ,0kologisch® beim Import nach Europa (sog. ,Oko-Wische*),3
oder Bestechungen zur Umgehung von Sicherheitsstandards zu Lasten der
Umwelt beim Bau von Anlagen, wie sie beispielsweise mit Blick auf deut-

32 Wolf, Sociology Compass 5 (2011), 499; Begriffsbildung in Anlehnung an Sutherland,
White Collar Crime, 1983.

33 Vgl. fiir Edelmetalle Pieth, Goldwasche: Die schmutzigen Geheimnisse des Goldhan-
dels, 2019; fiir Tropenholz Nellemann, Green carbon, black trade: illegal logging, tax
fraud and laundering in the world's tropical forests, Arendal 2012, 45 ff.
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sche TUV-Siid Mitarbeiter beim Dammbruch-Ungliick in brasilianischen
Brumadinho 2019 im Raum stehen.3*

Diese umweltbezogenen Formen der Wirtschaftskriminalitdt konnen
schliellich auch mit weiteren sozialen und 6konomischen Nachhaltigkeits-
dimensionen verschrinkt sein: So beobachten der UN-Sicherheitsrat®
und Europol®¢ bereits seit einigen Jahren einen Zusammenhang zwischen
umweltbezogener Wirtschaftskriminalitat, Kinderarbeit, Geldwasche und
Terrorismusfinanzierung bzw. der Finanzierung bewaftneter Gruppen in
Krisengebieten.?”

Aus dieser Bandbreite umweltbezogener Wirtschaftskriminalitét soll zu-
ndchst jedoch das klassische Umweltdelikt der Gewiésserverunreinigung,
§ 324 StGB, herausgegriffen und auf die in ihm enthaltene Nachhaltigkeits-
perspektive hin untersucht werden.

ii. Wasserschutz als Sicherung von Lebensgrundlagen

Ausgehend von einem personalen Substrat wird angenommen, dass bei
der Gewdsserverunreinigung (,Wer unbefugt ein Gewdsser verunreinigt
oder sonst dessen Eigenschaften nachteilig verdndert [..]5 §324 Abs.1
StGB), wie grundsitzlich im Umweltstrafrecht, das Umweltmedium (hier
Wasser) als natiirliche Lebensgrundlage der Menschen zu schiitzen ist.3
Und zwar nicht nur als Lebensgrundlage der hier und heute lebenden
Biirger, sondern auch der ,kiinftig lebenden Generationen des homo sapi-
ens’; so Schiinemann.® Grundsitzlich ginge es im Umweltstrafrecht um die

34 Anzeige bei Staatsanwaltschaft Miinchen im Oktober 2019 gegen TUV Siid Mitarbei-
ter, Dohmen et al. SZ v. 15.02.2020, abrufbar unter https://sz.de/1.4798212 (Stand
10/23).

35 S. etwa UN Sicherheitsrat Resolution 2195 (2014); Nellemann et al., The rise of
environmental crime, 2016, 67 f.

36 Soebd., 64.

37 2018 stammte 38 % der Finanzierung bewaffneter Gruppen in Krisengebieten aus
Umweltkriminalitat, Nellemann, World Atlas of Illicit Flows, 2018, 15.

38 Duale Rechtsgutskonzeption im Sinne eines ¢kologisch-anthropozentrischen Ansat-
zes, Schall, in: Systematischer Kommentar StGB, Bd. 6, 9.Aufl. 2016, Vor § 324
Rn. 22 mwN; Mohrenschlager, in: Cirener et al., Leipziger Kommentar, StGB Online,
12. Aufl. 2020, § 324 Rn. 9; Ransiek, in: Kindhauser/Neumann/Paeffgen, StGB, 5. Aufl.
2017, Vor §§ 324 ff. Rn. 7; Kubiciel, Die Wissenschaft vom Besonderen Teil des Straf-
rechts: ihre Aufgaben, ihre Methoden, 2013, 264 mwN.

39 So Schiinemann, in: Schmoller (Hrsg.), Festschrift fir Otto Triffterer zum 65. Ge-
burtstag , 1996, 437, 451f.
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»Sicherung der Lebensgrundlagen der Menschheit“4? Heger spricht davon,
dass das Strafrecht auch den humanen Lebensbedingungen der Menschen
von morgen diene.! Es miisse, gerade mit den Mitteln des Strafrechts, eine
in Zukunft bewohnbare und nutzbare Umwelt erhalten werden.*? Dass das
Umweltstrafrecht bis heute im Groflen und Ganzen hinter dieser Zielset-
zung zuriickbleibt,** dndert nichts an der grundsatzlichen Setzung.** Dies
gilt auch speziell fiir die Gewdsserverunreinigung.*

iii. Abwenden des gehduften Auftretens von Einzelhandlungen

Nach der hM setzt die Gewdsserverunreinigung nicht voraus, dass die
tatbestandsmaflige Einzelhandlung das geschiitzte Rechtsgut, das Gewisser,
schddigt oder auch nur abstrakt gefahrdet. Der Wortlaut des § 324 Abs. 1
StGB spricht lediglich von ,verunreinigen® und ,Eigenschaften nachteilig
verdndern4® Strafbar ist laut BGH bereits ,jede Verschlechterung der na-
tirlichen Gewdssereigenschaften im physikalischen, chemischen oder bio-
logischen Sinn, die iiber unbedeutende, vernachldssigbar kleine Beeintrach-
tigungen hinausgeht“#” Weder ein Schaden noch eine abstrakte Gefahr der
Schiadigung sind demnach fiir das Rechtsgut Gewisser erforderlich,*® es
wird vielmehr die Gefahr eines gehduften Auftretens der Verunreinigungs-
handlung durch die Verbotsnorm selber ausgeschlossen.*® Erforderlich ist
lediglich, dass die realistische Erwartung begriindet wird, dass ohne sankti-
onsbewehrtes Verbot derartige Einzelhandlungen in gefahrlich grofler Zahl
vorgenommen wiirden.>® Damit wird der schwierige wissenschaftlich-tech-

40 Ebd., 437.

41 Heger, in: Lackner/Kiihl, StGB, 29. Aufl. 2018, Vor § 324 Rn. 7 mwN.

42 So Martin, ZRP 1992, 19, 33; zitiert bei Kubiciel, Strafrecht BT (Fn 38), 264 mwN.

43 Schall, in: SK-StGB (Fn 38), Vor § 324 Rn. 2, 12; Kubiciel, Strafrecht BT (Fn 38), 264 f.

44 AA Kubiciel, Strafrecht BT (Fn 38), 265 (Umweltschutzstrafrecht diene primar der
Durchsetzung verwaltungsrechtlich geprigter Verhaltensnormen).

45 Vgl. Mohrenschlager, in: LK-StGB, 12. Aufl. 2020, §324 Rn.9; Schall, in: SK-StGB
(Fn 38), § 324 Rn. 4f.

46 Schall, in: SK-StGB (Fn38), §324 Rn.4f, 22; Heger, in: Lackner/Kihl, StGB,
29. Aufl. 2018, Rn. 1, 4.

47 BGH Urt. v. 31.10.1986, 2 StR 33/86, NStZ 1987, 323.

48 BGH Urt. v. 31.10.1986, 2 StR 33/86, NStZ 1987, 323; OLG Stuttgart Urt. v. 04.03.1977,
4 Ss (8) 63/77, NJW 1977, 1406.; Schall, in: SK-StGB (Fn 38), § 324 Rn. 4f,, 22.

49 S. Kuhlen, ZStW 105 (1993), 697, 716; s. auch Petznek, Umweltstrafrecht, 1989, 26.

50 So Kuhlen, Umweltstrafrecht (Fn 49), 697, 716.
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nische Nachweis einer konkreten Schadenskausalitdt und eine Bedrohung
der Durchsetzbarkeit der Strafnorm vermieden.® Wird der Tatbestand
auch tiberwiegend als Erfolgsdelikt eingestuft (Erfolg in Form eben jeder
Veridnderung der physikalisch-chemischen Gewdssereigenschaft, gleich ob
schadens- bzw. gefahrentrichtig oder nicht),? so spricht Petznek jedoch bei
der Gewdsserverunreinigung von einem ,besonders gearteten® abstrakten
Gefdhrdungsdelikt,>® Rogall von einem ,potentiellen“ Gefahrdungsdelikt,>*
und Kuhlen fithrt den Begriff eines , Kumulationsdelikts® ein.>

In allen vier dieser Interpretationen kommt jedoch gleichermaflen zum
einen der vorsorgende Zeithorizont des Nachhaltigkeitsdenkens zum Aus-
druck, indem die Intervention bereits vor dem unwiederbringlichen Ver-
lust des Systems ansetzt. Ein intergenerationaler Zeithorizont kommt zum
anderen zum Ausdruck, da § 324 StGB als Schutzgut ,das langfristige In-
teresse der Allgemeinheit an der Erhaltung der Gewdsser als natiirliche
Lebensgrundlagen oder Ressourcen des Menschen® zu Grunde liegt.>® Eine
Perspektive der Wechselwirkungen ist darin zu finden, dass hier bereits jene
Handlungen zu unterlassen sind, die erst bei gehduften Vornahmen durch
unterschiedliche Akteure gefahrlich oder schidlich wéren, sowie durch die
Betonung von Kollektivinteressen am Wassererhalt.

51 Ebd.,714.

52 Heine/Schittenhelm, in: S/S-StGB, 30.Aufl. 2019, §324 Rn.1 mwN, 8; Schall, in:
SK-StGB (Fn 38), § 324 Rn. 9, 22; Mohrenschlager, in: LK-StGB, 12. Aufl. 2020, § 324
Rn. 10.

53  Petznek, Umweltstrafrecht (Fn 49), 26.

54 Rogall, FS Univ. Koln, 1988, 505, 517 ff.; Ransiek, in: NK-StGB, 5. Aufl. 2017, § 324
Rn. 12; diese Deutung ebenfalls zulassend Heger, in: Lackner/Kiihl StGB, 29. Aufl.
2018, § 324 Rn. L.

55 Kuhlen, Der Handlungserfolg der strafbaren Gewdsserverunreinigung, GA 1986,
3891t; ders., Umweltstrafrecht (Fn 49), 697, 7121F, insbes. 716 (Fn 91); aufgegriffen
bei Wohlers, Deliktstypen des Praventionsstrafrechts. zur Dogmatik ,,moderner” Ge-
fahrdungsdelikte, 2000, 318 ff.; Kaspar, VerhiltnismafSigkeit und Grundrechtsschutz
im Praventionsstrafrecht, 2014, 588 ff.; s. fuir die Relevanz der Kumulationsdelikte
auch jenseits des Umweltstrafrechts u. Fn 61 sowie Otto, ZStW 96 (1984), 339, 3521;
Dérn, wistra 1992, 129, 133; kritisch Schall, in: SK-StGB (Fn 38), § 324 Rn. 9, 22.

56 Kuhlen, (Fn 49), 697, 714; unter Bezugnahme auf Ronzani, Erfolg und individuelle
Zurechnung im Umweltstrafrecht, 1992, 26 ff.; s. auch BT-Drs. 8/2382, 10, 8/3633, 19
(»elementare Lebensgrundlage des Menschen®).
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b. Okonomische Nachhaltigkeitsdimensionen im bestehenden Recht:
Korruptionsdelikte

i. Erhalt der Funktionsfahigkeit des Systems der 6ffentlichen Verwaltung
fiir gegenwirtige und zukiinftige Generationen

Korruptionsdelikte, §§331ff. StGB, dienen dem Schutz der Sachlichkeit
und Lauterbarkeit der Amtsfithrung, auch mit Blick auf das Vertrauen der
Bevolkerung in die Funktionsbedingungen der offentlichen Verwaltung.>”
Ein Mangel an Vertrauen bedroht die Verwaltung, da das Funktionieren des
Systems Verwaltung auf eine grundsitzliche Akzeptanz der Biirger angewie-
sen ist.® Letztendlich geht es hierbei um den Selbsterhalt des Systems der
offentlichen Verwaltung fiir gegenwiartige und zukiinftige Generationen.
Dies erkennt auch die Bundesregierung an, wenn sie die Korruptionsbe-
kampfung als Teil ihrer Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie nennt> und
in der Begriindung des Regierungsentwurfs zum 2. Korruptionsbekdmp-
fungsgesetz 2015 den Beitrag der Korruptionsbekdmpfung zur nachhaltigen
Entwicklung betont.®?

ii. Abwenden des gehduften Auftretens von Einzelhandlungen
Wie bei der Gewdsserverunreinigung wird bei genauer Betrachtung der

Korruptionsdelikte (etwa beispielhaft der Vorteilsnahme, § 331 Abs. 1 StGB:
»Ein Amtstrager [...], der fiir die Dienstausiibung einen Vorteil [...] fordert,

57 BGH Urt. v. 25.07.1960, 2 StR 91/60, BGHSt 15, 88 (961f.); Heger, in: Lackner/Kiihl
StGB, 29. Aufl. 2018, § 331 Rn. 1; Heine/Eisele, in: S/S-StGB, 30. Aufl. 2019, § 331 Rn. 7;
M. Korte, in: Joecks/Miebach, Miinchener Kommentar zum StGB, Bd. 5, 3. Aufl. 2010,
§331 Rn. 8; Rosenau, in: Satzger/Schluckebier/Widmaier, StGB, 5. Aufl. 2020, § 331
Rn. 7;. Stein/Deiters, in: SK-StGB (Fn 38), Vor § 331 Rn. 6 f.; Kuhlen, in: NK-StGB,
5. Aufl. 2017, § 331 Rn. 9 f.; Sowada, in: LK-StGB, 12. Aufl. 2020, Vor § 331 Rn. 311f.

58 Geerds, Uber den Unrechtsgehalt der Bestechungsdelikte und seine Konsequenzen
fiir Rechtsprechung und Gesetzgebung, 1961, 51f; s. auch Sowada, in: LK-StGB,
12. Aufl. 2020, Vor § 331 Rn. 36.

59 Bundesregierung, Nachhaltigkeitsstrategie Dialogfassung (Fn 13), 311, Nr. 16.3.a.

60 Die Korruptionsbekimpfung solle dazu beitragen, in Deutschland gute Investitions-
bedingungen zu sichern, da dies ,das Vertrauen in den Wirtschaftsstandort Deutsch-
land [stdrkt] und somit einen positiven Beitrag fiir eine nachhaltige Entwicklung
[leistet].; BT-Drs. 18/4350, 15; s. auch Maas, NStZ 2015, 305, 308; zustimmend Hoven,
Auslandsbestechung: Eine rechtsdogmatische und rechtstatsdchliche Untersuchung,
2018, 536 f.; kritisch C. Sporl, Das Verbot der Auslandsbestechung, 2019, 209 f.
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sich versprechen 1afit oder annimmt [...]*) deutlich, dass die Norm bereits
vor einem Schaden bzw. einer Gefahrdung durch die Einzelhandlung an-
setzt und im Kern die Gefahr des gehduften Auftretens von Einzelhandlun-
gen abwenden mochte. So spricht Loos auch bereits in den 70er Jahren
von Korruptionstatbestdnden als ,Massengefahrdungsdelikten“®!' Er betont,
dass ,erst eine Summierung von Gefdhrdungshandlungen zu einer Verlet-
zung zu fithren vermag [..], denn die einzelne deliktische Handlung eines
einzelnen Beamten ist - wenn man von rein hypothetischen Extremfillen
absieht — ungeeignet, die genannten Funktionsbedingungen zu beeintrach-
tigen: durch eine isolierte derartige Handlung werden soziale Handlungs-
gefiige bzw. die sie tragenden Einstellungen nicht tangiert, weder auf Seiten
des Beamtenapparats noch beim Publikum [...] erst durch héufiges Auftre-
ten von Bestechungsfillen kann das Funktionieren der Verwaltung relevant
und mef3bar beeintrichtigt werden.“®?

Auch in Korruptionsdelikten kommt somit der vorsorgende Zeithorizont
eines Nachhaltigkeitsdenkens zum Ausdruck: die Intervention setzt schon
an, bevor der Selbsterhalt des Systems unwiederbringlich gestort ist. Eine
Perspektive der Wechselwirkungen kommt wiederum durch den Fokus auf
Kollektivinteressen und darin zum Ausdruck, dass hier bereits jene Hand-
lungen zu unterlassen sind, die erst bei gehdufter Vornahme tatsachlich
schédlich sind.

iii. Auslandsbezug
Globale Nachhaltigkeitsaspekte finden sich zudem in der Auslandsbeste-

chung, § 335a StGB, welche dem Schutz der systemischen Funktionsféhig-
keit fremdstaatlicher Institutionen dient®® und damit bereits heute Rechts-

61 Loos, in: Festschrift fiir Hans Welzel zum 70. Geburtstag, 1974, 879, 892, zitiert bereits
bei Kuhlen, (Fn 49), 697 (722), welcher auch die Korruption als ,,Kumulationsdelikt*
bezeichnet; s. auch R. Hefendehl, Kollektive Rechtsgiiter im Strafrecht, 2002, 194;
Sporl, Auslandsbestechung (Fn 60), 250.

62 Loos, Festschrift fiir Hans Welzel zum 70. Geburtstag, 1974, 879, 891£.; s. auch grund-
sitzlich Zweifel, ob das Wirtschaftssystem durch einzelne Wirtschaftsdelikte ernsthaft
zu erschiittern ist bei Volk/Beukelmann, in: dies. (Hrsg.), Miinchener Anwaltshand-
buch Verteidigung in Wirtschafts- und Steuerstrafsachen, 3. Aufl. 2020, § 1 Rn. 17.

63 Rosenau, in: SSW-StGB, 5. Aufl. 2020, § 335a Rn.2; Kuhlen, in: NK-StGB, 5. Aufl.
2017, § 335a Rn. 9 f,; ausfiihrlich zum Rechtsgut der Auslandsbestechung Bdse, ZIS
2018, 119; Kubiciel, in: E. Hoven/M. Kubiciel (Hrsg.), Das Verbot der Auslandsbeste-
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giiter mit Auslandsbezug im StGB schiitzt.* Selbst wenn man den fremd-
staatlichen Institutionenschutz als Schutzgut ablehnt®> und stattdessen auf
den inldndischen Institutionenschutz abstellt,®® kommt hierin ebenfalls
eine global vernetzte, wechselwirkende Nachhaltigkeitsperspektive zum
Ausdruck, da der Schaden einer Auslandsbestechung fiir inldndische Insti-
tutionen in diesem Fall gerade aus der durch Globalisierung bestehenden
systemischen Interdependenz der Wirtschaftsordnungen hergeleitet wird.®”

c. Zwischenfazit: Nachhaltigkeit als Analyserahmen eines sich im Wandel
befindenden Strafrechts

Der Schutz von Nachhaltigkeitsaspekten — auch mit Auslandsbezug - ist
dem StGB damit weniger fremd, als es auf den ersten Blick zu vermuten wé-
re. Dass diese auf gesellschaftlich neu wahrgenommene (globale)%® Gefahr-
dungslagen des 20. und 2I. Jahrhunderts reagierenden Paragrafen (§ 324
und § 335a StGB) fiir sich genommen kontrovers diskutierte Straftatbestan-
de darstellen,® soll dabei nicht in Abrede gestellt werden. Es soll aber
dargelegt werden, dass eine Nachhaltigkeitsperspektive nicht ausschlief3lich
neue Aspekte ins Strafrecht einfiihrt oder zwingend eine nachhaltigkeits-
zentrische Umkonzipierung’® von Strafnormen fordert, sondern bestehen-
de Entwicklungen aufgreift: namlich einen als Reaktion auf neue Heraus-

chung, 2016, 45 ff.; Hoven, Auslandsbestechung (Fn 60), 548; Deiters, GS Weslau,
2016, 51, 60.

64 Auch jenseits des Wirtschaftsstrafrechts findet sich dieser Auslandsbezug etwa in
§§102ff. StGB - Angriff gegen Organe und Vertreter ausldndischer Staaten; § 104
StGB - Verletzung von Flaggen und Hoheitszeichen auslédndischer Staaten; §129b
StGB - kriminelle und terroristische Vereinigungen im Ausland; § 89c Abs. 3 StGB
Auslandsterrorismusfinanzierung.

65 So jedenfalls fiir Lander auflerhalb der EU Sporl, Auslandsbestechung (Fn 60), 257.

66 Kubiciel/Sporl, KPKp 4/2014, 1, 29; Kubiciel, (Fn 63), 45, 55 T.

67 Kubiciel, (Fn 63), 45, 55 1.

68 S. grundsitzlich zur Internationalisierung der Wirtschaftskriminalitit auch K.
Tiedemann/M. Engelhart, Wirtschaftsstrafrecht, 2017, 4 f.

69 S. nur fiir die Auslandsbestechung Kuhlen, in: NK-StGB, 5. Aufl. 2017, § 335a Rn. 11;
Schiinemann, in: Hoven/Kubiciel (Hrsg.), Das Verbot der Auslandsbestechung, 2016,
25, 36; Isfen, JZ 2016, 228, 233 f; fiir die Gewdsserverunreinigung Schall, in: SK-StGB
(Fn 38), Vor §§ 324 Rn. 37 mwN.

70 Vgl. zur 6ko-zentrischen Umkonzipierung Sparwasser/Engel/VofSkuhle, Umweltrecht:
Grundziige des offentlichen Umweltschutzrechts, 2003, § 1 Rn. 10, 51; Bosselmann, Im
Namen der Natur: Der Weg zum 6kologischen Rechtsstaat, 1992; Leimbacher, Die
Rechte der Natur, 1988.
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forderungen seit dem 20. Jahrhundert bestehenden Wandel des strafjustizi-
ellen Kontrollkonzeptes.”! Einen Wandel von der volligen Abschottung des
Rechts von seinen gesellschaftlichen Folgen’ und der Negierung jeglicher
strafrechtlicher Steuerung im formal-rationalen, d.h. klassisch-liberalen
Strafrechtskonzept des ausgehenden Mittelalters, in welchem das Recht
lediglich einen formalen Kontext fiir autonome Selbststeuerungsprozesse
schuf,”® hin zu einer material-rationalen Strafrechtskonzeption seit der In-
dustrialisierung,” in welcher - wie bereits von Max Weber angemerkt’>
- Erwartungen an eine materiale Gestaltung von Handlungsbereichen
durch das Recht entstanden.” Der Nachhaltigkeitsansatz schafft einen Ana-
lyserahmen, um diese sich im Kontext der Globalisierung verstirkenden
strukturellen Verdnderungen einzuordnen und zu systematisieren. Dabei
geht es nicht nur um eine semantische Reorganisation,”” sondern um
das Sichtbarmachen verinderter Erwartungen der Gesellschaft an das
Strafrecht. Eine Nachhaltigkeitsperspektive kann damit blinde Flecken
des Strafrechtsystems identifizieren, und Komplexitatsgewinne fiir die Be-

71 Vgl. Theile, Wirtschaftskriminalitit und Strafverfahren: systemtheoretische Uberle-
gungen zum Regulierungspotential des Strafrechts, 2009, 5 ff.

72 Von einer ,Jmmunisierung” des Rechts gegeniiber den gesellschaftlichen Folgen sei-
nes Wirkens sprechend, ebd. 8 mwN.

73 Damit einhergehend waren zudem eine Konzentration alleine auf den Strafzweck der
Vergeltung, ein typisch restriktives Rechtsgutsverstandnis, die iiberwiegende Existenz
von Verletzungs- oder konkrete Gefahrdungsdelikte, mit abstrakten Gefahrdungsde-
likten lediglich als Ausnahme, sowie das Uberwiegen ~einfacher Beteiligungskonzep-
tionen, Theile, Regulierungspotential (Fn 71), 7 ff. mwN; Die von Theile aufgegriffene
Unterscheidung zwischen formaler und materialer Rationalitdt des Rechts geht auf
die Rechtssoziologie Max Webers zuriick, Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, 1972,
Teil 2 Kap. VII, §§ 7, 8.

74 Theile, Regulierungspotential (Fn 71), 10 ff. mwN.

75 Vgl. Weber, Rechtssoziologie, 2. Aufl., 1967, 335 ,Nun aber entstehen mit dem Erwa-
chen moderner Klassenprobleme materiale Anforderungen an das Recht von Seiten
eines Teils der Rechtsinteressenten [Hervorhebung Verf.].

76 S. auch Hefendehl, Kollektive Rechtsgiiter (Fn 61), 215 f.

77 Obwohl bereits einer verinderten Terminologie das Potential innewohnt die Perspek-
tive auf Altbekanntes zu bereichern, vgl. im Kontext der Sprache der Digitalisierung
Sommerer, Personenbezogenes Predictive Policing. Kriminalwissenschaftliche Unter-
suchung iiber die Automatisierung der Kriminalprognose, 2020, 195 ff.; vgl. allgemein
zur Macht der Sprache Lakoff/Johnson, Metaphors We Live By, 2003; Jikel, Wie Me-
taphern Wissen schaffen, 2003; s. auch ,Issue Defining Frame® bei Lakoff/ Wehling,
»Auf leisen Sohlen ins Gehirn.“ Politische Sprache und ihre heimliche Macht, 4. Aufl,,
2016, 11T
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schreibung des Strafrechtsystems bedeuten.”® So ldsst der Analyserahmen
etwa — wie soeben an den Beispelen Gewiasserverunreinigung und Korrup-
tion dargestellt — Nachbarschaften bisher wenig miteinander in Verbindung
gebrachter Delikte zu Tage treten.

Die zwei untersuchten Deliktskomplexe stehen dabei lediglich exempla-
risch fiir die Parallelen im Nachhaltigkeitsstrafrecht und als Symptom ei-
nes Wandels. Die Zugehdrigkeit zum Nachhaltigkeitsstrafrecht liefle sich
auch hinsichtlich weiterer Wirtschaftsdelikte mit und ohne Umweltbezug
diskutieren, etwa bei den auch die langfristige Funktionsféhigkeit des Ka-
pitalmarkts schiitzenden Strafnormen des Anlagebetrugs (§ 264a StGB)”°
und der Marktmanipulation (§ 119 Abs.1 WpHG)3? oder bei der die auch
die langfristige Funktionsfihigkeit der Kreditwirtschaft schiitzenden Straf-
norm des Kreditbetrugs (§265b StGB).®! Ebenso hier einzuordnen sind
die strafrechtlichen Verbote zur Ausfuhr von Riistungsmaterial, welche u. a.
zu Gunsten des dauerhaften Erhalts des ,friedlichen Zusammenlebens der
Volker* greifen (§§17, 18 iV.m. § 4 Abs.1 AWG),%? um nur einige weitere
Diskussionsbeispiele zu nennen.®?

Als Grundlage zukiinftiger Analysen, lassen sich an dieser Stelle zunachst
drei strukturelle Eigenschaften des Nachhaltigkeitsstrafrechts festhalten:

78 Vgl. grundsatzlich zur derartigen Bereicherung der Strafrechtswissenschaft durch
eine ,, Aulenperspektive” auf das Recht Theile, Regulierungspotential (Fn 71), 107.

79 Perron , in: S/S-StGB, 30. Aufl. 2019, § 264a Rn.1 mw.M.; Heger, in: Lackner/Kiihl
StGB, 29. Aufl. 2018, § 264a Rn. 1; Bock, in: Graf/Jager/Wittig, Wirtschafts- und Steu-
erstrafrecht, 2. Aufl. 2017, § 264a Rn. 21f,; a. A. etwa Hoyer, in: Systematischer Kom-
mentar StGB, Bd. 5, 9. Aufl,, 2019, § 264a Rn. 6 ff. (vorrangiger Schutz des Vermogens
als Individualinteresse).

80 Pananis, in: Joecks/K. Miebach, Miinchener Kommentar zum StGB, Bd. 7, 3. Aufl.
2019, § 119 WpHG Rn. 5.

81 Perron, in: S/S-StGB, 30. Aufl. 2019, § 265b Rn.3 mwN; Bock, in: Wirtschafts- und
Steuerstrafrecht, 2. Aufl. 2017, § 265b Rn. 3 ff.; a. A. etwa Hoyer, in: SK-StGB (Fn 38),
§265b Rn. 7 (Schutz nur des einzelnen Kreditgebers).

82 Wagner, in: MiiKo-StGB, Bd. 7, 3. Aufl. 2019, §17 AWG Rn.6; §18 AWG Rn.1];
Cornelius, in: Wirtschafts- und Steuerstrafrecht, 2. Aufl. 2017, § 17 AWG Rn.5; §18
AWG Rn. 4.

83 Dariiber hinaus kommt auch bereits in den ersten tiberhaupt existierenden Wirt-
schaftsstraftatbestainden Anfang des 20. Jahrhunderts ein Nachaltigkeitsdenken zum
Ausdruck: nach 1914 entwickelten sich zahlreiche Vorschriften gegen Wucher und
Preistreiberei gerade mit dem Ziel, der notleidenden Bevolkerung in Deutschland
die Lebensgrundlage zu erhalten, Brettel/H. Schneider, Wirtschaftsstrafrecht, 3. Aufl.,
2021, 42.
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— Schutzrichtung: Schutz von Kollektivrechtsgiitern (Vertrauensrechtsgii-
ter, Funktionsrechtsgiiter, Rechtsgiiter zum Schutz aufzehrbarer gesell-
schaftlicher Kontingente),* auch mit Auslandsbezug, deren Verbindung
zur Freiheit des Einzelnen sich dadurch herstellen lésst, dass jeder an-
gesichts wachsender gesellschaftlicher Komplexitit im Interesse einer
personlichen und wirtschaftlichen Entfaltung auf sie angewiesen ist.%

— Deliktsstruktur: Orientiert an einer praventiven Verhaltenssteuerung
ein Ansetzen der strafrechtlichen Intervention deutlich vor Verlust der
Selbsterhaltungsfahigkeit des Kollektivrechtsguts, insbesondere durch
abstrakte Gefdhrdungsdelikte.

- An das Strafrecht gestellte Erwartungen: Kein lediglich rechtlicher Kon-
text fiir autonome Selbststeuerung, sondern Rahmengebung fiir eine
Verhaltenssteuerung der Wirtschaftsteilnehmer hin zu gesamtwirtschaft-
lich erwiinschten Zustdnden.

2. Einordnung

a. Kritische Stimmen: Expansion von Kollektivrechtsgiiterschutz und
abstrakten Gefahrdungsdelikten

Hinsichtlich dieser beschriebenen Eigenschaften finden sich Uberschnei-
dungen mit bestehenden (wirtschafts)strafrechtlichen Tendenzen, die be-
reits in der Vergangenheit Aufmerksamkeit erfahren haben. Kritische Kon-
zepte unter den Uberschriften ,Risikostrafrecht#¢ ,modernes Strafrechts”
oder ,Praventionsstrafrecht“®® haben bereits die wichtige Aufgabe iiber-
nommen, auf die rechtsstaatlichen Gefahren hinzuweisen, die vom Ausgrei-

84 Vgl. Hefendehl, Kollektive Rechtsgiiter (Fn 61), 111 ff.

85 Vgl. Theile, Regulierungspotential (Fn 71), 16 unter Bezugnahme auf H. Otto, JA 1989,
24,251,

86 Angelehnt an Beck (Beck, Risikogesellschaft: Auf dem Weg in eine andere Moderne,
1986) Prittwitz, Strafrecht und Risiko, 1993, 364 fI.; Prittwitz, StV 1991, 435 ff.; s. auch
Albrecht, KritV 1988, 182 ff.; Calliess, NJW 1989, 1338 (1340); Hassemer, NStZ 1989, 553,
557f.

87 Hassemer, ZRP 1992, 378, 381; Hassemer, Strafen im Rechtsstaat, 2000, 160 ff.; s. auch
Grofsmann, Liberales Strafrecht in der komplexen Gesellschaft, 2016.

88 Kaspar, Praventionsstrafrecht (Fn 55); s. auch Albrecht, KritV 1986, 55; Albrecht, KritV
1993, 163; Herzog, Gesellschaftliche Unsicherheit und strafrechtliche Daseinsvorsor-
ge: Studien zur Vorverlegung des Strafrechtsschutzes in den Gefdhrdungsbereich,
1991.
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fen des Strafrechts tiber den Schutz von Individualrechtsgiitern hinaus und
mit der Etablierung von Tatbestdnden jenseits von Erfolgs- bzw. konkreten
Gefahrdungsdelikten ausgehen konnen. Die diskutierten Gefahren reichen
von einer punitiven Aufladung von Strafgesetzgebungs- und -verfolgungs-
praxis,®® bis hin zu einer Aushéhlung von den Rechtsstaat ausmachenden
Kategorien wie individuelle Zurechnung, Nachweis der Kausalitit, Schuld-
grundsatz, Beweislast, Bestimmtheitsgrundsatz und ultima-ratio-Prinzip.*°
Theile warnt deshalb gar vor einer ,Selbstsabotage des Strafrechts,” Buss-
mann vor einer ,Deligitimisierungsspirale“ strafjustizieller Kontrolle®> und
davor, dass sich das Strafrecht zu einem ,Supermarkt® entwickelt habe,
aus dem jede Interessengruppe versuche, mit einem vollen Warenkorb
herauszufahren, und insgeheim davon ausgehen wiirde, dass Kontrolle und
Steuerung nirgendwo billiger zu haben seien. Auf den wahren Preis einer
solchen Punitivitdt werde dabei kaum geachtet.”

b. Nachhaltigkeitsstrafrecht als Gegenbild

Diese genannten Gefahren gilt es ernst zu nehmen und aufzugreifen in
einer auf die Wahrnehmung von (unintendierten) Wechselwirkungen be-
dachten Nachhaltigkeitsperspektive. Gleichwohl soll mit dem deskriptiven
Begriff des Nachhaltigkeitsstrafrechts ein Gegenbild zu einem ausschliefs-
lich pejorativen Verstindnis der beschriebenen wirtschaftsstrafrechtlichen
Entwicklungen gezeichnet werden, ein Bild, in dem auch Griinde gerade
fiir das Bediirfnis nach einer Strafrechtsentwicklung des 21. Jahrhunderts
uber historisch etablierte Strukturen hinaus Raum finden, sowie Grunde
fiir die genannten Steuerungsversuche: Etwa die Tatsache, dass das formal-
rationale Strafrechtskonzept - als Zeugnis seiner Zeit — v. a. darauf ausge-

89 Vgl. im Kontext einer Gemeinwohlorientierung des Wirtschaftsstrafrechts: Linde-
mann, in: Kempf et al. (Hrsg.), Gemeinwohl 2013, 279, 285.

90 S. nur Prittwitz, Risiko (Fn 86), 248f., 373; Kaspar, Praventionsstrafrecht (Fn 55),
193 fF; s. auch Bussmann, Kriminalsoziologische Bibliographie 1989, 1,5 (,,Risikostraf-
recht” als Risiko fiir den Rechtsstaat); Schiinemann, Die Europdisierung der Straf-
rechtspflege als Demontage des demokratischen Rechtsstaats, 2013; Hefendehl, Kol-
lektive Rechtsgiiter (Fn 61), 173 ff. (,Verfliichtigung realer Verletzungskausalitat®).

91 Theile, Regulierungspotential (Fn 71), 161.

92 Bussmann, Strafrecht sozialer Systeme (Fn 90), 14.

93 Ebd.23.
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richtet war, einfache, hauptsichlich bipolare Konflikte zu 16sen,’ und dass
strafrechtlich relevantes Verhalten darin generell nicht als Ausdruck struk-
tureller Gegebenheiten, sondern ausschliefSlich als personales Versagen
verstanden wurde.”> Eine Ausrichtung, die den Formen, in welchen sich
Wirtschaftskriminalitdt in der Gegenwart der kriminologischen Forschung
prasentiert,”® nicht mehr Rechnung trigt. Mag der beschriebene strafjusti-
zielle Bedeutungswandel im Wirtschaftsstrafrecht auch aus der Warte einer
formal-rationalen Rechtskonzeption als Verfallserscheinung des Rechts zu
deuten sein, so ist doch dieses auf bipolare Konfliktsituationen ausgelegte
Strafrechtsverstindnis méglicherweise gerade keine fiir die Komplexititen
des 21. Jahrhunderts angemessene Warte mehr.”” Das Wirtschaftsstrafrecht
hat sich - wenn auch unter stetiger Beriicksichtigung des ultima ratio
Prinzips - doch in gleicher Weise weiterzuentwickeln wie die Gesellschaft,
die es zu beschreiben sucht.”

Dabei soll es bei der Betrachtung des Rechts durch die Linse der Nach-
haltigkeit jedoch nicht darum gehen, rechtsstaatliche Garantien aufzuge-
ben, Strafrechtsbegrenzungsprinzipien generell ,,Antiquiertheit” vorzuwer-
fen®® oder jegliche Expansion des Strafrechts im Bereich der Wirtschaftsde-
likte als fortschrittlich misszuverstehen.!? Es sollen auch nicht lediglich die
aus umweltstrafrechtlichen Debatten der 80er Jahre bekannten Argumente
nun fiir die Nachhaltigkeit ,wiederaufgewarmt“%! werden.!0?

Vielmehr geht es darum - unter fortlaufender rechtsstaatlicher Veranke-
rung und ohne das Individuum zu Gunsten eines ,systemischen Impera-

94 Theile, Regulierungspotential (Fn71), 8, mit Verweis auf Hassemer, (Fn 86), 553,
558; Stratenwerth, (Fn 2), 679, 690 f.; Teubner/Willke, ZRSoz 1984, 4, 11.
95 Theile, Regulierungspotential (Fn 71), 9.
96 S. einen tiberindividuelle Perspektive auf Wirtschaftskriminalitét, auch den organi-
sationalen Kontext beriicksichtigend etwa bereits bei Coleman, American Journal
of Sociology 93 (1987), 406; s. auch Hovens Skizze einer Systemkriminologie im
Kontext der Auslandsbestechung, Hoven, Auslandsbestechung (Fn 60), 344-354.
97 Bereits fiir das 20. Jahrhundert Theile, Regulierungspotential (Fn 71), 17.
98 Hoven, Auslandsbestechung (Fn 60), 503.
99 Vgl. Wolf, Zur Antiquiertheit des Rechts in der Risikogesellschaft, Leviathan 1987,
357; s. auch Warnung vor ,Riickschrittspropaganda® bei Schiinemann, ZIS 2016, 654.
100 Vor diesem Missverstindnis im Kontext der Auslandsbestechung warnend Hoven,
Auslandsbestechung (Fn 60), 503.
101 ,Wiederaufgewdrmtes“ in anderem Kontext von Schiinemann, ZIS 2014, 1 auch als
~rechtspolitische Zombies“ bezeichnet.
102 Wenngleich einem Aufgreifen und Zuschneiden auf die neuen Realititen der Ge-
genwart nichts entgegenzusetzen ist.
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tivs“ von der Spitze der strafrechtlichen Werteordnung zu verdrangen!®® -
bedacht zu fragen, an welchen Stellen das Ziel eines nachhaltigen Ressour-
cen- und Systemerhalts fiir zukiinftige Generationen auch mit den Mitteln
des Strafrechts (tatbestandlich, strafprozessual, Strafzumessung, Notstand)
effektiv flankiert werden sollte. Dies gilt es kriminologisch zu begleiten
u.a. durch Studien zur Leistungsfdhigkeit des Wirtschaftsstrafrechts und
seiner Grenzen, durch eine Erfassung der Atiologie bereits heute strafbaren
wirtschaftskriminellen Verhaltens mit Nachhaltigkeitsbezug, sowie durch
einen kriminologischen Fokus auf die Schaden dieser Delikte (,,Nachhaltig-
keitsviktimologie®).

i. Wirtschaftsstrafrechtliche Rahmenbedingungen

Dass das Wirtschaftsstrafrecht eine nachhaltige Entwicklung der Gesell-
schaft nicht alleine stemmen kann, und die Verbindung zwischen globaler
Nachhaltigkeit und dem deutschen Wirtschaftsstrafrecht keine einfache, li-
near monokausale ist, ist klar. Das bedeutet jedoch nicht, dass es gar keinen
Beitrag zu leisten hat, und dass die Wirkung strafbewehrter Verbote von
Handlungen als Beitrag zur Losung gravierender Probleme v6llig zu negie-
ren wire.l% Wire es auch falsch, die an das Nachhaltigkeitsstrafrecht her-
angetragenen Verhaltenssteuerungserwartungen im Sinne kausaler, punktu-
eller Feinsteuerung zu verstehen,!% so ist doch eine Globalsteuerung im
Sinne einer systemischen Regulierung, die mittelbar und indirekt zur Her-
stellung oder Erhaltung gesamtwirtschaftlich erwiinschter Zustdnde wirkt,
nicht ausgeschlossen.!%¢ Alleine in diesem Sinne ist der Begriff strafrechtli-
cher Steuerung bzw. Lenkung in Bezug auf Nachhaltigkeit zu verstehen.
Auch Skeptiker in den Sozialwissenschaften erkennen derartige Wechsel-
wirkungen im Grundsatz an: so sind selbst nach Luhmanns steuerungs-
kritischer Systemtheorie - trotz gesellschaftlicher Ausdifferenzierung -
intersystemische Kontakte zwischen dem System (Straf)Recht und dem

103 Der ,systemische Imperativ der Nachhaltigkeit fordert keine Opferung einer hu-
manen Kriminalpolitik, vgl. im Kontext einer Gemeinwohldiskussion jedoch gerade
diese Sorge bei Miiffig, in: Kempf et al. (Hrsg.), Gemeinwohl 2013, 149, 171; vgl. auch
Kaspar, in: ebd. 139, 141.

104 Vgl. Kuhlen, Umweltstrafrecht (Fn 49), 697, 719.

105 Vgl. Achenbach, ZStW 119 (2007), 789, 790; Theile, Regulierungspotential (Fn 71),
69 ff.

106 S. ebd.; s. auch Theile, ZIS 2008, 406, 412.
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System Wirtschaft nicht v6llig ausgeschlossen.” Im Wege der sog. struktu-
rellen Koppelung vermag vielmehr eine gewisse Institutionalisierung von
Kontaktpunkten zwischen Wirtschaft und Recht stattfinden,!%® d.h. die
Erwartungsstrukturen der beiden beteiligten Systeme Wirtschaft und Wirt-
schaftsstrafrecht konnen derart verbunden sein, ,dass sie jeweils bestimmte
Eigenschaften in ihrer Umwelt voraussetzen und sich strukturell darauf
verlassen konnen; dies hat zur Folge, dass die Operationen von Strafrecht
und Unternehmen trotz unterschiedlicher [innersystemischer] ,,Codes“ und
~Programme” wenigstens punktuell in dieselbe Richtung laufen konnen.1%°

Ein volliger Verzicht auf wirtschaftsstrafrechtliche Rahmenbedingungen,
ein Riickzug strafrechtlicher Kontrolle aus den Nachhaltigkeitsrisiken der
Gesellschaft!? scheint damit nicht geboten. Kann Strafrecht auch nicht als
alleiniger Hebel fiir gesellschaftliche Veranderungen eingesetzt werden, so
kann es doch einem sich in Bewegung befindlichen Prozess (ein solcher
findet sich bei der nachhaltigen Entwicklung) weitere Anstéfle und Rah-
mung bieten. Optimismus, dass die Akteure der Nachhaltigkeit ihre — wie
dargelegt eigentlich gemeinsamen - Interessen am Ressourcen- und Syste-
merhalt nach rational-aufgekldrtem Verhalten vollig zwanglos realisieren,
erscheint unangebracht.!!

ii. Zwischen den Stithlen

Bei all diesen Betrachtungen ist damit sowohl den auf die Risiken eines sich
im Wandel befindlichen Strafrechts hinweisenden Stimmen Rechnung zu
tragen, als auch Stratenwerth im Eingangszitat zuzustimmen, wenn er es fiir
unannehmbar hilt, auf die Strafe als eindriicklichste Sanktion gerade dort
zu verzichten, wo Lebensinteressen nicht nur Einzelner, sondern ganzer
Gesellschaften auf dem Spiel stehen.!?

107 Luhmann, Das Recht der Gesellschaft, 1993, 442; dies aufgreifend auch Theile,
Unternehmensrichtlinien (Fn 106), 406, 412.

108 Ebd.

109 Theile, Unternehmensrichtlinien (Fn106), 406, 412 unter Bezugnahme auf Luh-
mann, Das Recht der Gesellschaft (Fn 107), 441.

110 Wie etwa mit der Abschaffung des Umweltstrafrechts vorgeschlagen von Albrecht,
Sozialer Interventionsstaat (Fn 86), 182, 192f,, 205f; 12. Strafverteidigertag, StV
1988, 275, 276.

111 So zum Umweltschutz Kuhlen, Umweltstrafrecht (Fn 49), 697, 724.

112 S.o.Fn2.
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Damit hat die Nachhaltigkeitsperspektive keine einfache Aufgabe, da sie
quasi ,zwischen den Stithlen sitzt“:!3 jener, die meinen, schon das beste-
hende Wirtschaftsstrafrecht lasse an vielen Stellen rechtsstaatliche Garanti-
en hinter sich, und jener, die meinen, das bestehende Wirtschaftsstrafrecht
reiche noch nicht ansatzweise weit genug. Trotz dieser Schwierigkeiten ist
es keine Losung, in eines dieser Extreme zu verfallen: entweder ,alles beim
Alten® belassen zu wollen und eine Ablosung des Rechts von gesellschaftli-
chen Realitdten zuzulassen. Oder aber einem undifferenzierten, punitiven
Ruf nach wirtschaftsstrafrechtlicher Neukriminalisierung zu folgen - fiir
welchen mit der wirkungsvollen Sprache der Nachhaltigkeit moglicherwei-
se intuitiv Zustimmung zu erzielen wire!™ - und dadurch jedoch eine
Ablésung des Rechts von rechtsstaatlichen Grenzen zuzulassen.

IV. Nachhaltigkeit und Wirtschaftskriminalitit: Zukunftsperspektiven

Im Folgenden sollen - vor dieser nicht ganz einfachen Ausgangslage -
einige von einer dem Nachhaltigkeitsdenken zugewandten Kriminalwissen-
schaft zuklinftig zu bearbeitende strafrechtliche Themenkomplexe exempla-
risch skizziert werden. Eine abschlieflende Auflistung und detaillierte Auf-
arbeitung bleibt hingegen zukiinftiger Forschung vorbehalten.

Zunichst wire die im offentlichen Recht bereits angestof3ene Frage zu
kldren und fiir das Strafrecht zu konkretisieren, ob Nachhaltigkeit es ver-
mag - iiber eine Identitatsstiftung hinaus - die Schwelle hin zum Bereich
der Rechtsprinzipien zu iiberschreiten.!> Zum anderen kann eine Nach-
haltigkeitsdiskussion auch als Brennpunkt allgemeiner strafrechtsdogmati-
scher Probleme dienen (Rechtsgutsbestimmung, Unterlassensproblematik,
Zurechnungsregeln, Bestimmtheitsgebot, Taterkreis) und dogmatische Dis-
kussionen dadurch grundsitzlich weiterentwickeln und bereichern.!® Auch

113 Vgl. auch Prittwitz, Risiko (Fn 86), 372.

114 Vgl. von der ,performativen oder padagogischen Funktion® eines sprachgewaltigen
Tatbestandzwecks (dort Menschenrechtsschutz) fiir das Wirtschaftsstrafrecht spre-
chend, Sporl, Auslandsbestechung (Fn 60), 219, unter Bezugnahme auf Humphreys,
Das Theater des Rechtsstaates, Peripherie 2012, 8, 9 f., 36.

115 Tomerius/Magsig, ZfU 2007, 431; Wieland, ZUR 2016, 473; ders., Verfassungsrang
Rechtsgutachten (Fn 16); aktuell Papier, Nachhaltigkeit als Verfassungsprinzip 2019.

116 So bereits im Kontext des Umweltstrafrechts Tiedemann, JZ 1986, 865, 866; s. auch
Kuhlen, Umweltstrafrecht (Fn 49), 697, 698 (Zu priifen sei ,die These, in der Dog-
matik des Umweltstrafrechts seien neue und vielleicht exemplarische Antworten
auf neuartige Herausforderungen entweder bereits entwickelt worden oder noch zu
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die Frage, welchen Beitrag das Wirtschaftsstrafrecht zur Nachhaltigkeit
tiberhaupt leisten soll und kann, ist eine strafrechtstheoretische Grundla-
genfrage (,Was darf das Strafrecht?“)!”” und ihre Beantwortung verspricht
Ertrag jenseits eines Nachhaltigkeitskontextes. Dies gilt ebenso fiir die
im Nachgang der Finanzkrise von Naucke!!® angestofSene und von Becker/
Ronnau'® aufgegriffene Frage, inwiefern ein freiheitlicher Staat neben dem
bestehenden marktbestitigenden Wirtschaftsstrafrecht auch eines markt-
kritischen Strafrechts bedarf, namlich zur Sicherung der Freiheit derjeniger,
die von den Schidigungspotentialen globalisierter Markte bedroht sind,
ohne jedoch selbst auf diesen zu agieren.

In gleichem Mafle grundsitzlichen Ertrag verspricht die Beschiftigung
mit der Notstandsfahigkeit (§34 StGB) von Kollektivrechtsgiitern'?’ im
Rahmen von ,Nachhaltigkeitsprotesten” fiir den Klimaschutz. Schliefilich
wire auch zu diskutieren, inwieweit Schiden fiir zukiinftige Generationen
auf Strafzumessungsebene (im Rahmen der ,verschuldeten Auswirkungen
der Tat, § 46 Abs. 2 StGB) Berticksichtigung finden sollten.

suchen.‘); s. auch beispielhaft im Umweltstrafrecht die Entwicklung der Kumulati-
onsdelikte als Antwort auf Diskrepanzen zwischen geltendem Recht und Dogmatik
der Gewisserverunreinigung o. Fn 55; grundsitzlich zum interdisziplindren Mehr-
wert externer Perspektive fiir die Rechtsdogmatik Stark, Interdisziplinaritit der
Rechtsdogmatik, 2020.

117 Vgl. bereits im Kontext des Umweltstrafrecht die Frage bei Kindhduser, in: Fest-
schrift fiir Herbert Helmrich zum 60. Geburtstag: Fiir Recht und Staat, 1994, 967 f.

118 Naucke, Der Begrift der politischen Wirtschaftsstraftat: eine Anndherung, 2012;
zur Kritik hierzu s. Ubersicht bei Ronnau, in: Kempf et al. (Hrsg.), Unbestimmtes
Wirtschaftsstrafrecht und gesamtwirtschaftliche Perspektiven, 2017, 21, 27 (Fn 28).

119 Becker/Rénnau, ZStW 130 (2018), 340 ff.

120 S. nur in diesem Band Zerbes, S.507; Bayer, Auto fahren oder Klima retten?, ver-
fassungsblog.de, 6.10.2022 (Stand 10/23); Bonte, HRRS 2021, 164; vgl. auch OLG
Naumburg, Urteil vom 22.2.2018 - 2 Rv 157/17, Rn.13, NStZ 2018, 472, NJW
2018, 2064, wonach das Eindringen in Tierstélle, um dort Filmaufnahmen von tier-
schutzwidrigen Haltungsbedingungen anzufertigen, nach § 34 StGB als Notstands-
handlung gerechtfertigt sein kann, dazu Stam, in: Stam/Werkmeister (Hrsg.), Der
Allgemeine Teil des Strafrechts in der aktuellen Rechtsprechung, 2019, 171 ff; fiir die
Schweiz s. Urteil des Bezirksgerichts Lausanne PE19.000742/PCL/Ilb vom 13.1.2020,
wonach im Rahmen von Klimaprotesten veriibte Straftaten unter den rechtfertigen-
den Notstand (Art. 17 Schweizer-StGB) fallen kénnen, dazu Payer, Klimawandel als
strafrechtlicher Notstand, sui generis 2020, 226.
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Wirtschaftsstrafrechtliche Rahmenbedingungen einer nachhaltigen Gesellschaft?

V. Ausblick

Alexander von Humboldts Denkfigur der Wechselwirkungen liefert seit
Jahrzehnten wichtige Impulse in der naturwissenschaftlichen Nachhaltig-
keitsforschung.?! Nachhaltigkeitsdenken dringt in unserem gegenwirtigen
Zeitalter des Anthropozin,'?? in dem der Mensch (altgr. dvBpwmog) zum
zentralen Einflussfaktor nicht nur fiir soziale, sondern auch biologische
und atmosphérische Vorginge auf dem Planeten geworden ist, jedoch auch
dariiber hinaus in immer weitere Bereiche von Wirtschaft und Politik vor.
Mag manch einer auch den Beitrag, den das Strafrecht im Kontext der
Nachhaltigkeit zu leisten hat, noch in Frage stellen, so ist es doch bereits
heute wichtig, die Kriminalwissenschaften fiir eine diesbeziigliche Diskus-
sion und die Denkfigur der Wechselwirkungen zu 6ffnen. Wihrend sich
Kriminalwissenschaft und Praxis weiterhin mit den besonders im Bereich
der Wirtschaftskriminalitdt anhaltenden Problemen mangelnder Ressour-
cen und zunehmender Frustration und dem Zynismus der Offentlichkeit
auseinanderzusetzen haben, sind sie fiir die Kontaktpunkte zwischen Wirt-
schaftskriminalitdt und Nachhaltigkeit zumindest zu sensibilisieren. Zum
einen lassen sich bereits heute bestehende gesetzgeberische Bestrebungen
und bekannte Aspekte der Umwelt- wie Korruptionskriminalitét unter die-
ser Linse analysieren, zum anderen wird nachhaltige Entwicklung in den
kommenden Jahrzehnten steigender Ressourcenknappheit und internatio-
naler Verzahnungen nur noch mehr an Dringlichkeit gewinnen und sich
in zunehmend vielféltigeren Lebens- und Forschungsbereichen bemerkbar
machen. Eine zeitgemifSe Kriminalwissenschaft muss derartige Herausfor-
derungen proaktiv als Impulsgeber in ihren Diskussionskanon aufnehmen.
Im Bereich der Wirtschaftsdelikte kommt Deutschland schliefilich als eine
der weltweit fithrenden Industrienationen und wirtschaftlich starkstes Mit-
glied der Europdischen Union eine besondere Verantwortung und Vorbild-
funktion zu.

121 Pallitsch, ,[I]n netzartig verschlungenem Gewebe“; Alexander von Humboldts Text-
inseln, Medienimpulse 2020, 26.

122 Crutzen, Das Anthropozén, 2019; Horn/Bergthaller, Anthropozéin zur Einfithrung,
2019.

355

07:31:28. [ r—



https://doi.org/10.5771/9783748919384-331
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.inlibra.com/de/agb

07:31:28.


https://doi.org/10.5771/9783748919384-331
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.inlibra.com/de/agb

	I. Einleitung
	II. Begriffsschärfung und Grundlegung zum Nachhaltigkeitsverständnis
	1. Terminologische Herkunft
	2. Bedeutungsgehalt
	a. Zeithorizont und geographischer Horizont
	b. Wahrung von Selbsterhaltungsgrenzen
	c. Zwischenfazit


	III. Nachhaltigkeit und Wirtschaftskriminalität: status quo
	1. „Nachhaltigkeitsstrafrecht“ im bestehenden Recht
	a. Ökologische Nachhaltigkeitsdimensionen im bestehenden Recht: Gewässerverunreinigung
	i. Hintergrund
	ii. Wasserschutz als Sicherung von Lebensgrundlagen
	iii. Abwenden des gehäuften Auftretens von Einzelhandlungen

	b. Ökonomische Nachhaltigkeitsdimensionen im bestehenden Recht: Korruptionsdelikte
	i. Erhalt der Funktionsfähigkeit des Systems der öffentlichen Verwaltung für gegenwärtige und zukünftige Generationen
	ii. Abwenden des gehäuften Auftretens von Einzelhandlungen
	iii. Auslandsbezug

	c. Zwischenfazit: Nachhaltigkeit als Analyserahmen eines sich im Wandel befindenden Strafrechts

	2. Einordnung
	a. Kritische Stimmen: Expansion von Kollektivrechtsgüterschutz und abstrakten Gefährdungsdelikten
	b. Nachhaltigkeitsstrafrecht als Gegenbild
	i. Wirtschaftsstrafrechtliche Rahmenbedingungen
	ii. Zwischen den Stühlen



	IV. Nachhaltigkeit und Wirtschaftskriminalität: Zukunftsperspektiven
	V. Ausblick

